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A cl S eHR I F T 

AMT DER 
STEIERMÄRKISCI:iEK LANDESREGIERUNG 

8011 Graz, Landesregierung - Präsidialabteilung 

An das 
Bunde smini sterium für 
w irts c h a ftliche An g e l e g enh e ite n 

Stub enrin g 1 
1 011 Wi en 

.J 

Präsidialabteilung 

8011 Graz. Hofgasse 15 
D\'R 0087122 

Bearbeiter 
Dr.Marlies Skorscheni 
Telefon DW (0316) 877/ 2092 
Telex 311838 lrggz a 
Telefax (0316) 877/2339 

Parteienverkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 l,Jhr 

Bitte in der AntwOrt das Geschäftszeichen (GZ) 
dieses Schreibens anführen 

GZ Präs - 22.00-54/90- 3 Graz, am 1 6. Fe b. 1990 
Ggst Preisgesetzi 

Entwürfe eines Preisgesetzes 1990, 
eines Energie-Preisgesetzes und 
eines Preisauszeichnungsgesetzes -
Begutachtungsverfahren. 

Bezug 36.343/50-III/7/89 
Datum: 2 2 FE 8 lC!oQ 

• • ... .,v 

I Verteilt 
! -

. ---:=:':=:::::::::==J 

Zu den mit do.Note van 4.Jänner �990, obige Zahl, �Imittelten Entwürfen 

eines Preisgesetzes 1990, eines Energie-Preisgesetzes und eines Preis­

auszeichnungsgesetzes wird folgende Stelll.mgnahme abgegeben: 

Der ausdrücklich von der österreichischen Bundesregierung erklärte 

Wille einer Teilnahme ÖSterreichs an den Europäischen Gemeinschaften 

macht auch eine Neuregelung des Preisrechts erforderlich. Den vorliegenden 

Entwürfen wird daher grundsätzlich zugestimnt, wenn sie auch zur Fest­

stellung Anlaß geben, daß ihre Administratim zu einer erheblichen 

finanziellen Mehrbelastung der Länder führen wird. 

Zu ,den Entwürfen wird :im einzelnen bemerkt: 

Zum Entwurf eines Preisgesetzes 1990: 

. 
In den letzten �ahren hat der Bundesminister fÜr wirtschaftliche Ange-

legenheiten von dem ihm nach dem Preisgesetz, EGBl.Nr .260/1976 in der 

Fassung des Bundesgesetzes EGBl.Nr.337/l988, zustehenden Recht auf Preis­

bestimnung kaum noch Gebrauch gemacht und auch von einer Bestimnung der 

Preise fÜr Grundnahrungsmittel Abstand genarmen. Mit dem vo;-liegenden 
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Entvmrf soll wegen einer Teiln��e Österreic�s ?� der rG schon jetzt die 

r'�ö�ichkeit beseitigt �tlerden. preisbesti'J1!T'end gefen überhöhte Preise oder 

gegen Preistreiberei einzuschreiten. 

Die "Deregulierung" wird als so dringlich gewertet, daß das Außerkra...-f'ttreten 

des f:"eltenden Preisgesetzes mit 30. J'lmi 1992 nicht abgewarte t werden kann. 

Fs l-:ann auch nicht ausgeschlossen werden, daß die geplanten ;'Tal2ne.."men zur 

Deregulierung die ser Rechtsmaterie hinsichtlich des Preisniveaus nicht zu 

einer vorzeitigen ftngleichung an die Länder der Furo�äischen C��einschaft. 

sondern zu einem weiteren Auseinanderklaf�en führen werden, zumal die Preise 

cestirr�ter Grundnahrungsmittel in Österreich bereits jetzt erheblich höher sind 

als beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland. So hat die' mit Pblauf des 

31.Juli 1989 erfolRte A��ebunf der Delegierung zur Fleischpreisbestimmung fall­

weise zu einem eMpfindlichen Ansteipen von Fleischpreisen gefÜhrt. 

Ab,gesehen davon, daß eine Verteuerung der T,Tettbewer'bsf"ähigkei t Österreichs 

UJld seinem Fremdenverkehr nicht f'örderlich ist. Muß "cerücksichtigt \\rerden, 

daß den Konsumenten vor allem im ländlichen Bereich keine o�er nur den 

Einkauf verteuernde Ausweichmöglichkeiten ae?eben sind. "5.nko"T'!J":enssch\\"8Che 

Familien und KonsUlnen ten !Ilit eingeschränh-ter ;1obiliät \\firde eine solche 

Entwicklung ebenfalls spürbar belasten. 

Die Eeibehal tung des Tatbestandes der Preistreiberei dürfte r,'.rohl nicht den 

Richtlinien der EG widersprechen, weil nur Preise reduziert werden lcö��en. 

die der �Tarktsitutation nicht angepaßt sind. Die in den �rläuterungen ZUit1 

Ausdruck gebrachte BefÜrchtung ist nach den Ablau:fmecl'1..anismen der I'iTarktwirt­

schaft nicht schlüssig', weil Importeure, die fÜr ausländische Faren gleicher 

Art und Eescrßffenheit wegen der Einfuhr- und Transportkosten erheblich mehr 

verlan€en, kaum �röglichkeit hätten, Käufer fÜr ihre �varen zu finden. Es ist 

anzunehmen, daß stets billigeren inländischen �.'aren der qleichen Art l'nd 

Beschaffenheit der Vorzug gegeben wird. 

]jer \I[egfall 1er Eestimnung über die Preistreiberei ist zwei fellos ein 

schwerwiegender Eingriff in den bestehenden Konsumentenschutz. Die bisher 

bestehenden Schutzbestimmungen gegen Preistreiberei sollten daher �eicer�ten 

·�ierden. 

I;lenn schon im allgemeinen nach dem vorliegenden futwurf die Er:rächtifo7t.mP 

zur behördlichen PreisbestirnT!lunp: mIT die F"älle einer Versorf"U!l,2'sstörung ein­

pe schränkt '"rerden sollte, hätten im § 3 Abs. 1 Zllr".indest die Worte "fUr die 
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Dauer von höchstens sechs r':onaten "  sowie das 1'.brt "übereinstirm�end" ir.J Interesse 

des Konsumentenschutzes zu entfallen: � 3 Ats. 2 \,räre zu streichen. 

l)ie Neueinführung einer �rafmöglichkei t rur eie Unterscr.rei tun,Q' eir..es 

behördlich bestimmten Fest- oder r-<lindestpreises wird fÜr nicht notwendig er8.ch-tet. 

1::1 übrifen besteht in Krisenzeiten, auf die das Gesetz in erster Iinie �bziel t. 

�<::8urn G efahr, daß �';aren zu Schleuder-preisen abresetzt \'ler� en. 

Jedenfalls in Krisenr811en ist die r::i hrirkung der PundesgenoBrrerie und der 

�undespolizeibehörden bei der fThenlachun,g der :s:tnhal tung behördlic"" bes tirr'!'1ter 

Preise unerläElich. 

::UI:1 Fnh'Urf eines �nerde-.?reisaesetzes: 

Im Einblick auf eie tO-pD,grafischen Gegebenheiten �sterreichs UTn die 

Aus lefUTIg ces Energiewegenetzes ist es nicht vertretbar, die Ener�ierreis­

bestimmung auf Landesebene vorzusehen. d2. d2.f"ur ein $tab von ::2x"Derten, \v"ie 

er dem Bunde�inister zur Ver!ugun� steht, von jedem einzelnen BLlndeslend 

eingerichtet "Terden mÜ13te. Aufgrund der bei der Preisbestirnmung zu bef::.Cr.ter:den 

Grundsätze (§ 2 des Entwurfes) wird nicht nur das Verfahren koste!'muf�'.rendi�er 

cis bisher, es müssen vieL'I1.ehr auch Dowelgleisigkeiten, zeitliche Verschiebtm­

gen D..l1d Verzerrungen im strompreisgefUpe die FOlfe sein. 3ei den Verhandlun�en 

wäre der Spielraum der länder eingeschränkt. weil bei der Preisbestir-mung c�r 

Preis des Verbundstroms ��iterhin in der Zuständigkeit des Eundesministers 

verbleibt. 

Die vom Bund für sich in Anspruch genommene beträchtliche Kosteneinspartm� durc� 

die weitgehende Übertra,gung der Vollz�ehungskompetenz an die länder ,·;ird. zu einer 

erheblichen Mehrbelastung in den Ländern führen. Diese ;"etrbelastuT!p: rr:.ii'?te 

�edenfalls im Rahmen des Finanzausgleiches abpegolten werden, W2.S jedoch eine 

der Anzahl der Bundesländer entsprechende Vervielfachung bedeuten würde. 

Im Falle der t1bertragunp der Kompetenz auf die länder würde von der 

Öffentlichkeit auch der Vorwurf der Parteilichkeit und Eefange��eit erhoben 

Iverden. zumal die Landesgesellschaften im Eigentum der Iär:der stehen. 

Zu § 2: 

Dem Gesetzestext ist nicht zu entnehmen, ob die Preisbestirrrrr..ung aus­

schließlich durch individuellen Ver.,ral tungsakt oder - der bisherigen Pr�xis 

entsprechend - auch durch Verordnung erfolgen kann. 
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Zu § 3 Abs. 1 und 2: 

Im § 3 Abs. 2 ist das �:;ort "kann" durc� "hat" zu ersetzen. 

Es wäre eine Klarstellunf erforderlich. �aß den I2ndern, die nunmehr 

Tarife r..ach den genannten Grundsätzen festzule#?en haben, ein P.rhörtm�recr_t 

ein�eräurr:t ',drd. 

Zt;. � �:-'\!'� 
?Ur Yrisenzeiten ist jedenfalls die Ko��etenz des �aesrr:inisters vorzu­

sehen. 

Zu r,_ ��_:1..J"bs._ 2, 5_unU.:.. 

I'ie ':'ariffestlegung f'ur den Verbundkonzern sowie fÜr die Abgabe 

von im1X>rtiertem oder im Inland gef'örderten �dgas liegt nach wie vor 

beim 3undesr:linister. Auch hier ist, wie bei der Festlegung der Tarifgrund­

sätze , ein �'�i tspraoherecht der Länder nicht vorgesehen. 

Zu § 6: 
Aus Gründen der t�ersichtlich�eit sind die �estiromungen über das vo� 

Eu..1'ldeS!!linister durc1':.zufÜhrende Verfahren und die von den Ländern iurchzu­

fÜhrenden Verfahren in eigenen Absätzen zu "behandeln. 

Zu � 14 Abs.2: 

IM Hinblick auf die Vielzahl der kleinen und mittleren EV�J ist die 

�jbergangszei t zu kurz beP.1essen. 

I� Interesse des KOnsumentenschutzes. dem ein Preisauszeichnunfs�esetz 

vornehmlich zu dienen hat. wäre eine gründliche Uberarbei tung des vorlie,r;enden 

�ntwurfs erforderlich. Ss stellt beispielweise die bundesdeutsche Preisan�aben­

verordnung 1 <J35 viel �öhere Anforderungen bezüglich einer ordnungsfemäßen Preis­

auszeichnung: sie ,f:eht u.a. vom Eegriff der geyTerbsmäßigen Ver äußerung aus und 

erfaßt im § 3 Abs. 1 alle wesentlichen leistungen. 

Grundsätzlich muß gefordert werden, daß ausgestellte '.Iiaren wie bisher :nittels 

Preisschild ausgezeichnet werden, wobei eine eindeutige Zuordnung der ?reise 

erforderlich i st .  Lockerungen im Sinne des § 14 in Form von Sonderregelungen 

sind im Interesse der Konsumenten nicht vertretbar. 

Die Pflicht zur Preisauszeichnung muß fÜr alle Unternehmen sm-;ie f"ür alle 

SaohgÜter und Leistungen, die gewerbsmäßig angeboten werden, gelten. 
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Zu den ;5 3 und 5: 
Die Formulierung !J'1uß zweifelsfrei erkennen lassen, daß nicht Per:::;onen 

sondern bestimmte Unternehmen ( nicht T;nternehmer) ooer :!?rp..nchen .'"'emeint 

sind. 

:::1.: S 6: 
�er ::?egri:f des "lr..leineren Eetriebes" hat herei ts in der Ver;"2n::::enhei t 

zu 2chw�erifkeiten geflli�rt und ist auch durch eie Eechtsprechunr dee 

Verwaltung8perichtshofes nicht ausreichend �..larr-estellt. Fine nähere 

Definition ist daher erforderlich. 

Zu § 10 Abs.3: 

Gm eine r.achträgliche Kontrolle zu gewährleisten, �Uß klar normiert sein. 

da2 bei 2elbstbedienung der Preis auf dem Sachgut oder seiner U�hüllQ�g anfe­

bracht werden muß. �venn kein automatisches Ablesesystem r1it ';,'erenzuordnung 

verwendet wird. 

Zu � 12: 

:Bei Werbung :ur den Einkauf im Ausland ist ,gemäß 'Abs. 2 nicht nur der 

5iinweis. daß bei der Einfuhr nach Österreich Zoll- urld andere Einc:anm=abgaben 

zu entrichten sind, anzuführen. Die Einaanfsabgp..ben mussen auch der E'öhe nach 

beziffert werden. 

Zu 0 16: 

Sollte die bisher vorgesehene �itwirkungspflicht
.

der Eunde�penn2rmerie 

und der Bundespolizeibehörden tatsächlich entfallen, �Üßte der Bund nen 

Ländern und Städten mit eigenem Statut alle Kosten iM Pah�en des Finanz­

ausgleichs abgelten. �s wird in diesen Zusarnmen.'1.ang auf den :EeschluC ,:'1er 

Landesfinanzreferentenkonferenz vom 3 .1�ovember 1 939 hingewiesen. 

Dem Präsidium des �rationalrates \olerden 25 Abdrucke dieser Stellu.'1.g­

nab�e ��ittelbar zugeleitet. 

Für die steiermäry�sche Landesregierung: 
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